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   Übersichtskarte

. Ausfertigung

  11.03.2013

  Egel

  Egentenmeier

  Egel

  Fertiggestellt

  Geprüft

  Entwickelt

  BearbeitetProjekt Nr.

12063 - 00

Verfahrensstand

Satzung

Bebauungsplan
  "Fliegerhorst 0.2"

Teilplan A

M. 1:2000

Baugrenze § 23 (3) BauNVO

a Abweichende Bauweise § 22 (4) BauNVO

3. Bauweise, Baugrenzen
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB

2. Art und Maß der baulichen Nutzung
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

Planzeichen für Bauleitpläne gemäß Planzeichenverordnung PlanZV

1. Füllschema der Nutzungsschablone

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß §§ 17 und 19 BauNVO0,8

Baumassenzahl (BMZ) als Höchstmaß §§ 17 und 21 BauNVOBMZ 10,0

SO
Logistik Sonstiges Sondergebiet "Logistik" § 11 Abs.2 BauNVO

maximale Firsthöhe = 15,00 m als Höchtsmaß über öffentlicher VerkehrsflächeFH = max.
15,00 m

Straßenverkehrsflächen
§ 9 (1) Nr. 11 BauGB

4.

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche

Grünflächen
§ 9 (1) Nr. 15 BauGB

5.

Öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung :

Grünanlage

Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes "Fliegerhorst 0.1, 1. Bauabschnitt"

Sonstige Festsetzungen9.

Flurstücksnummer4/1

Maßlinie / Maßzahl10

vorhandene Grundstücksgrenzen

Sonstige Planzeichen10.

Gemarkungsgrenze

Bebauungsplan
"Fliegerhorst 0.2"

Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst
Langendiebach

- Teilplan A -

8. Regelung für den Denkmalschutz
§ 9 (6) BauGB

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen i. S. des Bundes-Immissionschutzgesetzes § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Altlablagerung (Flächendeckende Altlastenverdachtsfläche)

Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich (Teilplan B)
§ 9 (1a) BauGB
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft § 9 (1) Nr. 20 BauGB

7.

Ausgleichsfläche AF1,
Maßnahmen siehe Ziffer 1.14 der planungsrechtlichen FestsetzungenAF1

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
§ 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB

6.

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstige
Bepflanzung § 9 (1) Nr. 25a BauGB

z.B.

Gewerbegebiet § 8 BauNVOGE

Gebäude des Fliegerhorstes

Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß §§ 17 und 20 BauNVO1,8

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß §§ 17 und 20 BauNVOIII

Einzelanlagen ( unbewegliche Kulturdenkmale ) die dem Denkmalschutz
unterliegen § 9 (6) BauGB

Bodendenkmale die dem Denkmalschutz unterliegen -Römerstraße-BDz.B.
06.05

D

Dieser Bebauungsplan besteht aus dem Bebauungsplan " Fliegerhorst 0.2" ( Teilplan A ) und den Ausgleichsflächen/ Ersatz-
maßnahmen Teilplan B, C, D und E. Die Teilpläne B, C, D und E sind rechtskräftige Bestandteile des Bebauungsplanes.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes § 9 (7) BauGB

M. 1 : 2000

geplante Grundstücksgrenzen
( nicht rechtsverbindlich )

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,
hier: Schallleistungspegel

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinfomationssystem (ALKIS)
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

Firsthöhe

Bauweise

Baumassenzahl (BMZ)
Geschossflächenzahl (GFZ)

Teilfläche (TF 1-6)
Schallleistungspegel

Zahl der Vollgeschosse

Abgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles) die dem Denkmalschutz
unterliegen § 9 (6) BauGBD

Teilflächenzuordnung des flächenbezogenen Schallleistungspegels
(vgl. 1.4 der Planungsrechtlichen Festsetzungen)TF 1-6

Erhaltung von Stieleichen mit Stammumfang > 1,00m

(mit eingeschränktem Geltungsbereich)

Dieser Planbereich wird erst nach Genehmigung durch das
Regierungspräsidium Darmstadt oder Inkrafttreten der
RegFNP-Änderung rechtsgültig


